
 

 
 
 

Wichtige Infos zum Selektionsverfahren für 
Ausbildungen im Rettungsdienst des GZF 

 
 
 

Der Rettungsdienst des GZF bietet einen Ausbildungsplatz für die drei- 
jährige Grundausbildung zum diplomierten Rettungssanitär/in HF an. 
Für eine Ausbildung beim Rettungsdienst ist ein Mindestalter von 23 Jah- 
ren bei Ausbildungsbeginn erforderlich. 

Der Ausbildungsplatz wird jeweils zum 1. März des Jahres vergeben. 

Vollständige Bewerbungsunterlagen können im Zeitraum 
April bis Juni des Vorjahres eingereicht werden. 

 
Wichtig: Bewerben Sie sich bitte nur auf die ausgeschriebene Stelle. 
Blindbewerbungen sind nicht erwünscht. 

Zulassungs- und Bewerbungsverfahren für einen Ausbildungsplatz 
– Das Zulassungsverfahren HF muss vor Einreichung der Bewerbungs- 

unterlagen erfolgreich abgeschlossen worden sein. 
– Das im Rahmen eines Zulassungsverfahrens geforderte Eignungsprakti- 

kum kann auf Anfrage beim Rettungsdienst des GZF absolviert werden. 
Bewerbern aus dem Versorgungsgebiet unseres Rettungsdienstes und des 
Kantons Aargau wird Vorrang gegeben. 
Wenden Sie sich dazu bitte an Sascha Schwieder 

– Eine engere Auswahl an Kandidaten wird dann zu einem Vorstellungstag 
eingeladen. 

 
 

Erforderliche Bewerbungsunterlagen: 
– Bewerbungsschreiben 
– Lebenslauf mit Foto 
– Abschlusszeugnisse (Kopien) 
– Fähigkeitszeugnis, Diplom- oder Maturitätszeugnis (Kopien) falls noch   

in Ausbildung, aktuelle Schulzeugnisse. Mit diesen Zeugnissen muss die 
Erfüllung der schulischen Zulassungsbedingung belegt sein. 

– vollständige Arbeitszeugnisse 
– 2 Referenzadressen 
– Resultat des Eignungsverfahren an einer Rettungsdienstschule 
– Bestätigung der Aufnahme an einer Rettungsdienstschule 
– Fahrausweis (Kopie) 
– Strafregisterauszug, nicht älter als 3 Monate 
– Registerauszug ADMAS (Administrativmassnahmen im Strassenverkehr), 

nicht älter als 3 Monate 
 
 

Wichtiger Hinweis zum Führerausweis 
Bis zum Antritt einer allfälligen Anstellung muss die Kategorie C1 (Motor- 
wagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg, aber nicht mehr   
als 7 500 kg) und Code 121 oder 122 (berufsmässiger Personentransport) 
vorhanden sein. Der Erwerb dieser Führerausweiskategorie hat vor Antritt 
der Anstellung und auf eigene Kosten zu erfolgen. 

http://www.medi.ch/rettungssanit%C3%A4t/Ausbildung/Zulassung
mailto:sascha.schwieder@gzf.ch
https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_de
https://www.ag.ch/de/dvi/strassenverkehr/administrativmassnahmen_1/uebebersicht_administrativmassnahmen/register_eintrag.jsp

